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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags 

Gegenstand dieses Vorschlags ist ein Beschluss zur Festlegung des Standpunkts, der 

im Namen der Union in dem mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits1 (im Folgenden „Abkommen“) 

eingesetzten Unterausschuss „Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 

Maßnahmen“ (im Folgenden „SPS-Unterausschuss“) im Hinblick auf die Änderung 

des Anhangs XI-B des Abkommens zu vertreten ist.  

Das Abkommen trat am 1. Juli 2016 in Kraft. Nach Artikel 55 Absatz 1 des 

Abkommens nähert Georgien seine gesundheitspolizeilichen, pflanzenschutz- und 

tierschutzrechtlichen sowie sonstigen Rechtsvorschriften schrittweise an die 

Vorschriften der Union an. In Anhang XI-B des Abkommens sind die einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union aufgeführt, an die Georgien seine Rechtsvorschriften 

annähern muss. Der derzeit geltende Anhang XI-B wurde am 7. März 2017 durch 

den Beschluss Nr. 1/2017 des SPS-Unterausschusses2 angenommen.  

Seitdem hat die Union eine Reihe der in der Liste aufgeführten Rechtsakte 

aufgehoben und durch neu erlassene Rechtsakte ersetzt, während andere Rechtsakte 

ihre Rechtswirkung verloren haben. Darüber hinaus sind die Vertragsparteien des 

Abkommens der Auffassung, dass eine begrenzte Anzahl von Rechtsakten nicht auf 

Georgien anwendbar ist und dass sie der Liste überhaupt nicht hätten hinzugefügt 

werden sollen. Mit der vorgeschlagenen Änderung des Anhangs XI-B soll eine Reihe 

von Rechtsakten hinzugefügt werden, die die aufgehobenen Rechtsakte ersetzen, und 

es soll eine Reihe von Rechtsakten gestrichen werden, die nicht mehr rechtswirksam 

sind oder die für Georgien nicht mehr als relevant angesehen werden.  

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Politikbereich 

Mit diesem Vorschlag wird auf der Grundlage der Bestimmungen des Abkommens 

und insbesondere dessen Ziels, eine gemeinsame Freihandelszone zu schaffen, die 

gemeinsame Handelspolitik der Union gegenüber Georgien, einem Nachbarland der 

Östlichen Partnerschaft, umgesetzt. Es werden dabei die Bestimmungen des 

Abkommens umgesetzt, mit denen auf der Grundlage des Besitzstandes der Union 

der Agrarhandel gefördert und vor allem das Agrarausfuhrpotenzial Georgiens 

gesteigert werden soll. 

• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 

Der Vorschlag steht im Einklang mit anderen außenpolitischen Maßnahmen der 

Union, insbesondere der Europäischen Nachbarschaftspolitik und der 

entwicklungspolitischen Zusammenarbeit bezüglich Georgiens, und trägt zu deren 

Umsetzung bei. 

                                                 
1 ABl. L 261 vom 30.8.2014, S. 4. 
2 ABl. L 98 vom 11.4.2017, S. 22. 
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2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT 

2.1. Verfahrensrechtliche Grundlage 

2.1.1. Grundsätze 

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) werden die „Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch 

eine Übereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium 

rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung 

des institutionellen Rahmens der betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat“, mit 

Beschlüssen festgelegt, die der Rat auf Vorschlag der Kommission erlässt. 

Artikel 218 Absatz 9 AEUV gilt unabhängig davon, ob die Union ein Mitglied des 

betreffenden Gremiums oder Vertragspartei der betreffenden Übereinkunft ist.3 

Der Begriff „rechtswirksame Akte“ erfasst auch Akte, die kraft völkerrechtlicher 

Regelungen, denen das betreffende Gremium unterliegt, Rechtswirkung entfalten. 

Darunter fallen auch Instrumente, die völkerrechtlich nicht bindend, aber geeignet 

sind, „den Inhalt der vom Unionsgesetzgeber […] erlassenen Regelung maßgeblich 

zu beeinflussen“.4 

2.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Der SPS-Unterausschuss ist ein Gremium, das durch eine Übereinkunft, nämlich 

durch das Abkommen, das am 16. Juni 2014 unterzeichnet wurde und am 1. Juli 

2016 in Kraft trat, eingesetzt wurde. 

Vertragsparteien sind die Union mit ihren Mitgliedstaaten und die Europäische 

Atomgemeinschaft. 

Bei dem vorgesehenen Akt, den der SPS-Unterausschuss annehmen soll, handelt es 

sich um einen rechtswirksamen Akt. Der vorgesehene Akt wird nach den 

Artikeln 408 und 409 des Abkommens für die Vertragsparteien völkerrechtlich 

bindend sein.  

Mit dem vorgesehenen Rechtsakt wird der institutionelle Rahmen des Abkommens 

weder ergänzt noch geändert. 

Somit ist Artikel 218 Absatz 9 AEUV die verfahrensrechtliche Grundlage für den 

vorgeschlagenen Beschluss. 

2.2. Materielle Rechtsgrundlage 

2.2.1. Grundsätze 

Die materielle Rechtsgrundlage für einen Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 

AEUV hängt in erster Linie von Ziel und Inhalt des vorgesehenen Rechtsakts ab, zu 

dem ein im Namen der Union zu vertretender Standpunkt festgelegt wird. Liegt dem 

vorgesehenen Rechtsakt eine doppelte Zielsetzung oder Komponente zugrunde und 

ist eine davon die wesentliche, während die andere von untergeordneter Bedeutung 

ist, so muss der Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV auf eine einzige 

materielle Rechtsgrundlage gestützt werden, nämlich auf diejenige, die die 

wesentliche oder vorrangige Zielsetzung oder Komponente verlangt. 

                                                 
3 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Oktober 2014, Deutschland/Rat, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 

Rn. 64.  
4 Ebd., Rn. 61 bis 64.  
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Hat ein vorgesehener Rechtsakt gleichzeitig mehrere Zielsetzungen oder 

Komponenten, die untrennbar miteinander verbunden sind, ohne dass die eine 

gegenüber der anderen von untergeordneter Bedeutung ist, so muss die materielle 

Rechtsgrundlage eines Beschlusses nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV 

ausnahmsweise die verschiedenen einschlägigen Rechtsgrundlagen umfassen. 

2.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Ziel des vorgesehenen Rechtsakts ist es, eine Reihe von Rechtsakten hinzuzufügen, 

die die in Anhang XI-B aufgeführten, aufgehobenen Rechtsakte ersetzen, sowie eine 

Reihe von Rechtsakten zu streichen, die nicht mehr rechtswirksam sind oder für 

Georgien nicht mehr als relevant angesehen werden. Der Rechtsakt umfasst 

Komponenten, die in die Bereiche der gemeinsamen Handelspolitik fallen. 

Somit ist Artikel 207 Absatz 4 AEUV die materielle Rechtsgrundlage für den 

vorgeschlagenen Beschluss. 

2.3. Schlussfolgerung 

Rechtsgrundlage des vorgeschlagenen Beschlusses sollte Artikel 207 Absatz 4 

AEUV in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein. 

• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)  

Nach Artikel 3 AEUV fällt die gemeinsame Handelspolitik in die ausschließliche 

Zuständigkeit der Union. Das Subsidiaritätsprinzip findet daher keine Anwendung. 

• Verhältnismäßigkeit 

Dieser Vorschlag ist erforderlich, um die internationalen Verpflichtungen der Union 

aus dem Abkommen mit Georgien umzusetzen.  

• Wahl des Instruments 

Der Vorschlag entspricht Artikel 218 Absatz 9 AEUV, nach dem ein Beschluss des 

Rates auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission zur Festlegung des 

Standpunkts erforderlich ist, der im Namen der Union in einem durch eine 

Übereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten ist, sofern dieses Gremium 

rechtswirksame Akte zu erlassen hat. 

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 

INTERESSENTRÄGER UND FOLGENABSCHÄTZUNG 

• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 

Entfällt. 

• Konsultation der Interessenträger 

Georgien hat die Liste des Besitzstandes der Union, an den es seine eigene 

Gesetzgebung annähern muss, nach seinen diesbezüglichen Verfahren erstellt. 

Konsultationen von Interessenträgern in der EU sind bei diesem Vorschlag nicht 

erforderlich. 

• Einholung und Nutzung von Expertenwissen 

Die Union stellte den Behörden Georgiens ihr Expertenwissen im Bereich 

Gesundheits-, Pflanzen- und Tierschutz für die Zwecke der Erstellung der Liste des 
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Besitzstandes der Union, an den eine Annäherung seitens des Partnerlandes 

vorgesehen ist, zur Verfügung.  

• Folgenabschätzung 

Entfällt. 

• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung 

Entfällt.  

• Grundrechte 

Der vorgeschlagene Rechtsakt hat keine Auswirkungen auf den Schutz der 

Grundrechte in der Union.  

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Entfällt. 

5. WEITERE ANGABEN 

• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und 

Berichterstattungsmodalitäten 

Die Durchführung des Abkommens wird regelmäßig vom Assoziationsrat EU-

Georgien und dessen durch das Abkommen eingesetzten untergeordneten Organen 

überprüft. Der SPS-Unterausschuss überwacht die Umsetzung des Kapitels 4 des 

Abkommens über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen 

und des Anhangs XI-B.  

• Erläuternde Dokumente (bei Richtlinien) 

Entfällt. 

• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags 

Mit dem Vorschlag soll ein Standpunkt der Union bezüglich der Änderung von 

Anhang XI-B des Abkommens angenommen werden. Entsprechend Artikel 55 

Absatz 1 des Abkommens führt Anhang XI-B den Besitzstand der Union auf, an den 

Georgien seine gesundheitspolizeilichen, pflanzenschutz- und tierschutzrechtlichen 

Vorschriften annähern muss, um für eine Ware oder Warengruppe Gleichwertigkeit 

nach Artikel 57 des Abkommens zu erreichen.  

Georgien hat im Einklang mit seinen nationalen Verfahren eine solche Liste des 

Besitzstandes der Union erstellt, der Kommission den Vorschlag im Februar 2015 

vorgelegt und ihn im Benehmen mit der Kommission im Dezember 2015 endgültig 

fertiggestellt. Der Unterausschuss hat Anhang XI-B mit dem Beschluss Nr. 1/20175 

geändert. Seitdem hat die Union eine Reihe der in Anhang XI-B aufgeführten 

Rechtsakte aufgehoben und durch neu erlassene Rechtsakte ersetzt, während andere 

Rechtsakte ihre Rechtswirkung verloren haben. Darüber hinaus sind die Parteien der 

Auffassung, dass eine begrenzte Anzahl von Rechtsakten nicht auf Georgien 

anwendbar ist.  

Der Vorschlag zielt folglich darauf ab, Anhang XI-B zu aktualisieren, indem eine 

Reihe von Rechtsakten hinzugefügt wird, die die in dem Anhang aufgeführten 

                                                 
5 ABl. L 98 vom 11.4.2017, S. 22. 
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aufgehobenen Maßnahmen ersetzen, und indem eine Reihe von Rechtsakten 

gestrichen wird, die ihre Rechtswirkung verloren haben oder seit der Annahme des 

Anhangs XI-B mit dem Beschluss Nr. 1/2017 des SPS-Unterausschusses als nicht 

mehr auf Georgien anwendbar angesehen werden. 

Gemäß Artikel 65 des Abkommens ist der SPS-Unterausschuss dazu befugt, einen 

Beschluss über die Änderung des Anhangs XI-B zu fassen. Entsprechend diesem 

Artikel überwacht der SPS-Unterausschuss die Umsetzung von Titel IV (Handel und 

Handelsfragen) Kapitel 4 (Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 

Maßnahmen) des Abkommens und beschließt gegebenenfalls die Änderung der 

Anhänge IV-XII des Abkommens. 

In den folgenden Abschnitten werden die an Anhang XI-B vorzunehmenden 

Änderungen dargelegt.  

1. ZU ERSETZENDE RECHTSAKTE 

Aufhebender Rechtsakt Aufgehobener Rechtsakt/Aufgehobene Rechtsakte 

Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 9. März 2016 zu 

Tierseuchen und zur Änderung und 

Aufhebung einiger Rechtsakte im 

Bereich der Tiergesundheit 

(„Tiergesundheitsrecht“) 

Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 

17. Dezember 2003 zur Einführung eines Systems zur 

Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und 

Ziegen und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1782/2003 sowie der Richtlinien 92/102/EWG 

und 64/432/EWG 

Richtlinie 2003/85/EG des Rates vom 29. September 

2003 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur 

Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche, zur 

Aufhebung der Richtlinien 85/511/EWG sowie der 

Entscheidungen 89/531/EWG und 91/665/EWG und 

zur Änderung der Richtlinie 92/46/EWG 

Richtlinie 2002/60/EG des Rates vom 27. Juni 2002 

zur Festlegung von besonderen Vorschriften für die 

Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest sowie 

zur Änderung der Richtlinie 92/119/EWG 

hinsichtlich der Teschener Krankheit und der 

Afrikanischen Schweinepest 

Richtlinie 92/66/EWG des Rates vom 14. Juli 1992 

über Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der 

Newcastle-Krankheit 

Richtlinie 2008/71/EG des Rates vom 15. Juli 2008 

über die Kennzeichnung und Registrierung von 

Schweinen 

Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. Dezember 

2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung 

der Aviären Influenza und zur Aufhebung der 

Richtlinie 92/40/EWG 

Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Oktober 

2006 mit Gesundheits- und Hygienevorschriften für 

Tiere in Aquakultur und Aquakulturerzeugnisse und 

zur Verhütung und Bekämpfung bestimmter 

Wassertierseuchen 

Richtlinie 92/118/EWG des Rates vom 17. Dezember 



 

DE 6  DE 

1992 über die tierseuchenrechtlichen und 

gesundheitlichen Bedingungen für den Handel mit 

Erzeugnissen tierischen Ursprungs in der 

Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die 

Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den 

spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach 

Anhang A Kapitel I der Richtlinie 89/662/EWG 

und – in Bezug auf Krankheitserreger – der 

Richtlinie 90/425/EWG unterliegen 

Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom 26. Juni 1964 

zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim 

innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern 

und Schweinen 

Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November 

2000 mit besonderen Bestimmungen für Maßnahmen 

zur Bekämpfung und Tilgung der 

Blauzungenkrankheit 

Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. Dezember 

2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen 

Vorschriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den 

Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln 

tierischen Ursprungs 

Richtlinie 2004/68/EG des Rates vom 26. April 2004 

zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die 

Einfuhr und die Durchfuhr bestimmter lebender 

Huftiere in bzw. durch die Gemeinschaft, zur 

Änderung der Richtlinien 90/426/EWG und 

92/65/EWG und zur Aufhebung der 

Richtlinie 72/462/EWG 

Richtlinie 92/119/EWG des Rates vom 17. Dezember 

1992 mit allgemeinen Gemeinschaftsmaßnahmen zur 

Bekämpfung bestimmter Tierseuchen sowie 

besonderen Maßnahmen bezüglich der vesikulären 

Schweinekrankheit 

Richtlinie 90/426/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 

zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen 

Vorschriften für das Verbringen von Equiden und für 

ihre Einfuhr aus Drittländern 

Richtlinie 2009/156/EG des Rates vom 30. November 

2009 zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen 

Vorschriften für das Verbringen von Equiden und für 

ihre Einfuhr aus Drittländern 

Richtlinie 92/35/EWG des Rates vom 29. April 1992 

zur Festlegung von Kontrollregeln und Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Pferdepest 

Richtlinie 90/429/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 

zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen 

Anforderungen an den innergemeinschaftlichen 

Handelsverkehr mit Samen von Schweinen und an 

dessen Einfuhr 



 

DE 7  DE 

Delegierte Verordnung (EU) 

2020/689 der Kommission vom 

17. Dezember 2019 zur Ergänzung 

der Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich Vorschriften 

betreffend Überwachung, 

Tilgungsprogramme und den Status 

„seuchenfrei“ in Bezug auf 

bestimmte gelistete und neu 

auftretende Seuchen 

Beschluss 2010/367/EU der Kommission vom 

25. Juni 2010 über die Durchführung der Programme 

zur Überwachung von Geflügel und Wildvögeln auf 

aviäre Influenza durch die Mitgliedstaaten 

Entscheidung 2002/106/EG der Kommission vom 

1. Februar 2002 zur Genehmigung eines 

Diagnosehandbuchs mit Diagnosemethoden, 

Probenahmeverfahren und Kriterien für die 

Auswertung von Laboruntersuchungen zur 

Bestätigung der Klassischen Schweinepest 

Entscheidung 2003/422/EC der Kommission vom 

26. Mai 2003 zur Genehmigung eines 

Diagnosehandbuchs für die Afrikanische 

Schweinepest 

Entscheidung 2006/437/EG der Kommission vom 

4. August 2006 über die Genehmigung eines 

Handbuchs zur Diagnose der Aviären Influenza 

gemäß der Richtlinie 2005/94/EG des Rates 

Entscheidung 2001/183/EG der Kommission vom 

22. Februar 2001 über die Probenahmepläne und 

Diagnoseverfahren zur Erkennung und zum 

Nachweis bestimmter Fischseuchen und zur 

Aufhebung der Entscheidung 92/532/EWG 

Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission 

vom 26. Oktober 2007 mit 

Durchführungsvorschriften zur 

Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der 

Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der 

Blauzungenkrankheit sowie der Beschränkungen, die 

für Verbringungen bestimmter Tiere von für die 

Blauzungenkrankheit empfänglichen Arten gelten 

Entscheidung 2000/428/EC der Kommission vom 

4. Juli 2000 zur Festlegung von Diagnosemethoden, 

Probenahmeverfahren und Kriterien für die 

Auswertung der Ergebnisse von 

Laboruntersuchungen zur Bestätigung und 

Differentialdiagnose der vesikulären 

Schweinekrankheit 

Verordnung (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Oktober 2016 über 

Maßnahmen zum Schutz vor 

Pflanzenschädlingen, zur Änderung 

der Verordnungen (EU) 

Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 

und (EU) Nr. 1143/2014 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates und zur Aufhebung der 

Richtlinien 69/464/EWG, 

74/647/EWG, 93/85/EWG, 

Richtlinie 98/57/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur 

Bekämpfung von Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al. 

Richtlinie 2006/91/EG des Rates vom 7. November 

2006 zur Bekämpfung der San-José-Schildlaus 

Richtlinie 74/647/EWG des Rates vom 9. Dezember 

1974 zur Bekämpfung von Nelkenwicklern 

Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 2000 

über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft 

gegen die Einschleppung und Ausbreitung von 

Schadorganismen der Pflanzen und 

Pflanzenerzeugnisse 
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98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG 

und 2007/33/EG des Rates 

Richtlinie 2007/33/EG des Rates vom 11. Juni 2007 

zur Bekämpfung von Kartoffelnematoden und zur 

Aufhebung der Richtlinie 69/465/EWG 

Richtlinie 93/85/EWG des Rates vom 4. Oktober 

1993 zur Bekämpfung der bakteriellen Ringfäule der 

Kartoffel 

Verordnung (EU) 2016/1012 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 8. Juni 2016 über die 

Tierzucht- und 

Abstammungsbestimmungen für die 

Zucht, den Handel und die 

Verbringung in die Union von 

reinrassigen Zuchttieren und 

Hybridzuchtschweinen sowie deren 

Zuchtmaterial und zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 652/2014, der 

Richtlinien des Rates 89/608/EWG 

und 90/425/EWG sowie zur 

Aufhebung einiger Rechtsakte im 

Bereich der Tierzucht 

(„Tierzuchtverordnung“) 

Richtlinie 90/427/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 

zur Festlegung der tierzüchterischen und 

genealogischen Vorschriften für den 

innergemeinschaftlichen Handel mit Equiden 

Richtlinie 2009/157/EG des Rates vom 30. November 

2009 über reinrassige Zuchtrinder 

Richtlinie 87/328/EWG des Rates vom 18. Juni 1987 

über die Zulassung reinrassiger Zuchtrinder zur Zucht 

Richtlinie 94/28/EG des Rates vom 23. Juni 1994 

über die grundsätzlichen tierzüchterischen und 

genealogischen Bedingungen für die Einfuhr von 

Tieren, Sperma, Eizellen und Embryonen aus 

Drittländern und zur Änderung der 

Richtlinie 77/504/EWG über reinrassige Zuchtrinder 

Richtlinie 88/661/EWG des Rates vom 19. Dezember 

1988 über die tierzüchterischen Normen für 

Zuchtschweine 

Delegierte Verordnung (EU) 

2020/687 der Kommission vom 

17. Dezember 2019 zur Ergänzung 

der Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich Vorschriften für 

die Prävention und Bekämpfung 

bestimmter gelisteter Seuchen 

Richtlinie 2003/85/EG des Rates vom 29. September 

2003 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur 

Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche, zur 

Aufhebung der Richtlinien 85/511/EWG sowie der 

Entscheidungen 89/531/EWG und 91/665/EWG und 

zur Änderung der Richtlinie 92/46/EWG 

Richtlinie 92/66/EWG des Rates vom 14. Juli 1992 

über Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der 

Newcastle- Krankheit 

Richtlinie 2001/89/EWG des Rates vom 23. Oktober 

2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur 

Bekämpfung der klassischen Schweinepest 

Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. Dezember 

2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung 

der Aviären Influenza und zur Aufhebung der 

Richtlinie 92/40/EWG 

Delegierte Verordnung (EU) 

2020/692 der Kommission vom 

30. Januar 2020 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich Vorschriften für 

den Eingang von Sendungen von 

bestimmten Tieren, bestimmtem 

Zuchtmaterial und bestimmten 

Erzeugnissen tierischen Ursprungs 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 139/2013 der 

Kommission vom 7. Januar 2013 zur Festlegung der 

Veterinärbedingungen für die Einfuhr bestimmter 

Vogelarten in die Union sowie der dafür geltenden 

Quarantänebedingungen 

Verordnung (EU) Nr. 605/2010 der Kommission vom 

2. Juli 2010 zur Festlegung der Veterinärbedingungen 

und Veterinärbescheinigungen für das Verbringen 

von Milcherzeugnissen und Rohmilch zum 

menschlichen Verzehr in die Europäische Union 
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in die Union und für deren 

anschließende Verbringung und 

Handhabung 

Verordnung (EU) Nr. 28/2012 der Kommission vom 

11. Januar 2012 mit Bescheinigungsanforderungen 

für die Einfuhr in und die Durchfuhr durch die 

Europäische Union bestimmter zusammengesetzter 

Erzeugnisse und zur Änderung der 

Entscheidung 2007/275/EG und der Verordnung 

(EG) Nr. 1162/2009 

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 15. März 2017 über 

amtliche Kontrollen und andere 

amtliche Tätigkeiten zur 

Gewährleistung der Anwendung des 

Lebens- und Futtermittelrechts und 

der Vorschriften über 

Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung 

der Verordnungen (EG) 

Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, 

(EG) Nr. 1069/2009, (EG) 

Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, 

(EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 

und (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Verordnungen (EG) 

Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 

des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) 

Nr. 882/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, der 

Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG 

und 97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(„Verordnung über amtliche 

Kontrollen“) 

Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 

amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung 

des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der 

Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz 

Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit 

besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche 

Überwachung von zum menschlichen Verzehr 

bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs 

Richtlinie 96/23/EG des Rates vom 29. April 1996 

über Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter 

Stoffe und ihrer Rückstände in lebenden Tieren und 

tierischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der 

Richtlinien 85/358/EWG und 86/469/EWG und der 

Entscheidungen 89/187/EWG und 91/664/EWG 

Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1715 der Kommission vom 

30. September 2019 mit 

Vorschriften zur Funktionsweise des 

Informationsmanagementsystems 

für amtliche Kontrollen und seiner 

Systemkomponenten („IMSOC-

Verordnung“) 

Verordnung (EU) Nr. 16/2011 der Kommission vom 

10. Januar 2011 mit Durchführungsbestimmungen für 

das Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel 

Richtlinie 94/3/EG der Kommission vom 21. Januar 

1994 über ein Verfahren zur Meldung der 

Beanstandung einer Sendung oder eines 

Schadorganismus, die aus einem Drittland stammen 

und eine unmittelbare Gefahr für die 
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Pflanzengesundheit darstellen 

Durchführungsverordnung (EU) 

2022/160 der Kommission vom 

4. Februar 2022 zur Festlegung 

einheitlicher Mindesthäufigkeiten 

bestimmter amtlicher Kontrollen zur 

Überprüfung der Einhaltung der 

Tiergesundheitsanforderungen der 

Union gemäß der Verordnung (EU) 

2017/625 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 1082/2003 und (EG) 

Nr. 1505/2006 

Verordnung (EG) Nr. 1505/2006 der Kommission 

vom 11. Oktober 2006 zur Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates bezüglich 

der erforderlichen Mindestkontrollen im 

Zusammenhang mit der Kennzeichnung und 

Registrierung von Schafen und Ziegen 

Verordnung (EG) Nr. 1082/2003 der Kommission 

vom 23. Juni 2003 mit Durchführungsvorschriften 

zur Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 

Europäischen Parlaments und des Rates für die 

Mindestkontrollen im Rahmen des Systems zur 

Kennzeichnung und Registrierung von Rindern 

Verordnung (EU) 2019/6 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Dezember 2018 über 

Tierarzneimittel und zur Aufhebung 

der Richtlinie 2001/82/EG 

Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung 

eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel 

Richtlinie 2004/28/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 31. März 2004 zur Änderung der 

Richtlinie 2001/82/EG zur Schaffung eines 

Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel 

Durchführungsrichtlinie 2014/98/EU 

der Kommission vom 15. Oktober 

2014 zur Durchführung der 

Richtlinie 2008/90/EG des Rates 

hinsichtlich der spezifischen 

Anforderungen an die in deren 

Anhang I aufgeführten Gattungen 

und Arten von Obstpflanzen, der 

spezifischen Anforderungen an die 

Versorger und ausführlicher 

Bestimmungen für die amtliche 

Prüfung 

Richtlinie 93/48/EWG der Kommission vom 23. Juni 

1993 zur Festlegung der Tabelle mit den 

Anforderungen an Vermehrungsmaterial und 

Pflanzen von Obstarten zur Fruchterzeugung gemäß 

der Richtlinie 92/34/EWG des Rates 

Richtlinie 93/64/EWG der Kommission vom 5. Juli 

1993 mit Durchführungsvorschriften für die 

Überwachung und Überprüfung von Versorgern und 

Einrichtungen gemäß der Richtlinie 92/34/EWG des 

Rates über das Inverkehrbringen von 

Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten zur 

Fruchterzeugung 

Durchführungsverordnung (EU) 

2020/1201 der Kommission vom 

14. August 2020 über Maßnahmen 

zum Schutz der Union gegen die 

Einschleppung und Ausbreitung von 

Xylella fastidiosa 

Durchführungsbeschluss 2014/87/EU der 

Kommission vom 13. Februar 2014 über Maßnahmen 

zur Verhinderung der Ausbreitung von Xylella 

fastidiosa (Well und Raju) innerhalb der Union 

Durchführungsbeschluss 2014/497/EU der 

Kommission vom 23. Juli 2014 über Maßnahmen 

zum Schutz der Union gegen die Einschleppung und 

Ausbreitung von Xylella fastidiosa 

Durchführungsverordnung (EU) 

2015/1375 der Kommission vom 

10. August 2015 mit spezifischen 

Vorschriften für die amtlichen 

Fleischuntersuchungen auf 

Trichinen 

Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 der Kommission 

vom 5. Dezember 2005 mit spezifischen Vorschriften 

für die amtlichen Fleischuntersuchungen auf 

Trichinen 

Verordnung (EU) 2019/4 des 

Europäischen Parlaments und des 

Richtlinie 90/167/EWG des Rates vom 26. März 

1990 zur Festlegung der Bedingungen für die 
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Rates vom 11. Dezember 2018 über 

die Herstellung, das 

Inverkehrbringen und die 

Verwendung von 

Arzneifuttermitteln, zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates sowie zur Aufhebung der 

Richtlinie 90/167/EWG des Rates 

Herstellung, das Inverkehrbringen und die 

Verwendung von Fütterungsarzneimitteln in der 

Gemeinschaft 

Delegierte Verordnung (EU) 

2019/2035 der Kommission vom 

28. Juni 2019 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich Vorschriften für 

Betriebe, in denen Landtiere 

gehalten werden, und für Brütereien 

sowie zur Rückverfolgbarkeit von 

bestimmten gehaltenen Landtieren 

und von Bruteiern 

Verordnung (EG) Nr. 911/2004 der Kommission vom 

29. April 2004 zur Umsetzung der Verordnung (EG) 

Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des 

Rates in Bezug auf Ohrmarken, Tierpässe und 

Bestandsregister 

Durchführungsverordnung (EU) 

2021/620 der Kommission vom 

15. April 2021 mit 

Durchführungsbestimmungen zur 

Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich der Genehmigung 

des Status „seuchenfrei“ und des 

Status der Nichtimpfung für 

bestimmte Mitgliedstaaten oder 

Zonen oder Kompartimente dieser 

Mitgliedstaaten in Bezug auf 

bestimmte gelistete Seuchen und der 

Genehmigung von 

Tilgungsprogrammen für diese 

gelisteten Seuchen 

Verordnung (EG) Nr. 616/2009 der Kommission vom 

13. Juli 2009 zur Durchführung der 

Richtlinie 2005/94/EG des Rates hinsichtlich der 

Zulassung von Geflügelkompartimenten und 

Kompartimenten für in Gefangenschaft gehaltene 

Vögel anderer Spezies in Bezug auf die Aviäre 

Influenza sowie hinsichtlich zusätzlicher 

vorbeugender Biosicherheitsmaßnahmen in solchen 

Kompartimenten 

Durchführungsverordnung (EU) 

2020/2236 der Kommission vom 

16. Dezember 2020 mit 

Durchführungsbestimmungen zu 

den Verordnungen (EU) 2016/429 

und (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich der Muster für 

Veterinärbescheinigungen für den 

Eingang in die Union von 

Sendungen von Wassertieren und 

von bestimmten Erzeugnissen 

tierischen Ursprungs aus 

Wassertieren und für deren 

Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 der Kommission 

vom 12. Dezember 2008 zur Durchführung der 

Richtlinie 2006/88/EG des Rates hinsichtlich der 

Bedingungen und Bescheinigungsvorschriften für das 

Inverkehrbringen und die Einfuhr in die 

Gemeinschaft von Tieren in Aquakultur und 

Aquakulturerzeugnissen sowie zur Festlegung einer 

Liste von Überträgerarten 
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Verbringungen innerhalb der Union 

sowie hinsichtlich der amtlichen 

Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1251/2008 

Verordnung (EU) 2020/354 der 

Kommission vom 4. März 2020 zur 

Erstellung eines Verzeichnisses der 

vorgesehenen Verwendungen von 

Futtermitteln für besondere 

Ernährungszwecke und zur 

Aufhebung der 

Richtlinie 2008/38/EG 

Richtlinie 2008/38/EG der Kommission vom 5. März 

2008 mit dem Verzeichnis der Verwendungen von 

Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke 

Durchführungsverordnung (EU) 

2015/262 der Kommission vom 

17. Februar 2015 zur Festlegung von 

Vorschriften gemäß den 

Richtlinien 90/427/EWG und 

2009/156/EG des Rates in Bezug auf 

die Methoden zur Identifizierung 

von Equiden 

Verordnung (EG) Nr. 504/2008 der Kommission vom 

6. Juni 2008 zur Umsetzung der 

Richtlinien 90/426/EWG und 90/427/EWG des Rates 

in Bezug auf Methoden zur Identifizierung von 

Equiden 

Durchführungsbeschluss (EU) 

2019/300 der Kommission vom 

19. Februar 2019 zur Erstellung 

eines allgemeinen Plans für das 

Krisenmanagement im Bereich der 

Lebens- und Futtermittelsicherheit 

Beschluss 2004/478/EG der Kommission vom 

29. April 2004 zur Erstellung eines allgemeinen Plans 

für das Krisenmanagement im Bereich der Lebens- 

und Futtermittelsicherheit 

Durchführungsverordnung (EU) 

2020/2235 der Kommission vom 

16. Dezember 2020 mit 

Durchführungsbestimmungen zu 

den Verordnungen (EU) 2016/429 

und (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich der Muster für 

Veterinärbescheinigungen, der 

Muster für amtliche 

Bescheinigungen und der Muster für 

Veterinär-/amtliche 

Bescheinigungen für den Eingang in 

die Union von Sendungen 

bestimmter Kategorien von Tieren 

und Waren und für deren 

Verbringungen innerhalb der Union, 

hinsichtlich der amtlichen 

Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen sowie zur 

Verordnung (EU) Nr. 211/2013 der Kommission vom 

11. März 2013 über die Anforderungen an die 

Bescheinigung für die Einfuhr von Sprossen und von 

Samen zur Erzeugung von Sprossen in die Union 
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Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 599/2004, der 

Durchführungsverordnungen (EU) 

Nr. 636/2014 und (EU) 2019/628, 

der Richtlinie 98/68/EG und der 

Entscheidungen 2000/572/EG, 

2003/779/EG und 2007/240/EG 

Durchführungsverordnung (EU) 

2021/404 der Kommission vom 

24. März 2021 zur Festlegung der 

Listen von Drittländern, Gebieten 

und Zonen derselben, aus denen der 

Eingang in die Union von Tieren, 

Zuchtmaterial und Erzeugnissen 

tierischen Ursprungs gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates zulässig ist 

Durchführungsbeschluss 2012/137/EU der 

Kommission vom 1. März 2012 über die Einfuhr von 

Samen von Hausschweinen in die Europäische Union 

Durchführungsverordnung (EU) 

2021/808 der Kommission vom 

22. März 2021 über 

Leistungskriterien für 

Analysemethoden für Rückstände 

pharmakologisch wirksamer Stoffe 

in zur Lebensmittelerzeugung 

genutzten Tieren und über die 

Auswertung von Ergebnissen sowie 

über die für Probenahmen 

anzuwendenden Methoden und zur 

Aufhebung der 

Entscheidungen 2002/657/EG und 

98/179/EG 

Entscheidung 2002/657/EG der Kommission vom 

12. August 2002 zur Umsetzung der 

Richtlinie 96/23/EG des Rates betreffend die 

Durchführung von Analysemethoden und die 

Auswertung von Ergebnissen 

Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1793 der Kommission vom 

22. Oktober 2019 über die 

vorübergehende Verstärkung der 

amtlichen Kontrollen und über 

Sofortmaßnahmen beim Eingang 

bestimmter Waren aus bestimmten 

Drittländern in die Union zur 

Durchführung der Verordnungen 

(EU) 2017/625 und (EG) 

Nr. 178/2002 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 669/2009, (EU) Nr. 884/2014, 

(EU) 2015/175, (EU) 2017/186 und 

(EU) 2018/1660 der Kommission 

Verordnung (EG) Nr. 669/2009 der Kommission vom 

24. Juli 2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) 

Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Hinblick auf verstärkte amtliche Kontrollen 

bei der Einfuhr bestimmter Futtermittel und 

Lebensmittel nichttierischen Ursprungs und zur 

Änderung der Entscheidung 2006/504/EG 

Verordnung (EU) 2015/2283 des 

Europäischen Parlaments und des 

Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über 
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Rates vom 25. November 2015 über 

neuartige Lebensmittel, zur 

Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 1169/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 258/97 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der 

Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der 

Kommission 

neuartige Lebensmittel und neuartige 

Lebensmittelzutaten 

Verordnung (EU) 2019/1871 der 

Kommission vom 7. November 

2019 betreffend die Referenzwerte 

für Maßnahmen für nicht zulässige 

pharmakologisch wirksame Stoffe, 

die in Lebensmitteln tierischen 

Ursprungs enthalten sind, und zur 

Aufhebung der 

Entscheidung 2005/34/EG 

Entscheidung 2005/34/EG der Kommission vom 

11. Januar 2005 zur Festlegung einheitlicher Normen 

für die Untersuchung von aus Drittländern 

eingeführten Erzeugnissen tierischen Ursprungs auf 

bestimmte Rückstände 

Empfehlung 2013/711/EU der 

Kommission vom 3. Dezember 2013 

zur Reduzierung des Anteils von 

Dioxinen, Furanen und PCB in 

Futtermitteln und Lebensmitteln 

Empfehlung 2011/516/EU der Kommission vom 

23. August 2011 zur Reduzierung des Anteils von 

Dioxinen, Furanen und PCB in Futtermitteln und 

Lebensmitteln 

Verordnung (EU) 2017/644 der 

Kommission vom 5. April 2017 zur 

Festlegung der 

Probenahmeverfahren und 

Analysemethoden für die Kontrolle 

der Gehalte an Dioxinen, 

dioxinähnlichen PCB und nicht 

dioxinähnlichen PCB in bestimmten 

Lebensmitteln sowie zur Aufhebung 

der Verordnung (EU) Nr. 589/2014 

Verordnung (EU) Nr. 589/2014 der Kommission vom 

2. Juni 2014 zur Festlegung der 

Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die 

Kontrolle der Gehalte an Dioxinen, dioxinähnlichen 

PCB und nicht dioxinähnlichen PCB in bestimmten 

Lebensmitteln sowie zur Aufhebung der Verordnung 

(EU) Nr. 252/2012 

Delegierte Verordnung (EU) 

2019/2123 der Kommission vom 

10. Oktober 2019 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich Vorschriften 

darüber, in welchen Fällen und unter 

welchen Bedingungen bei 

bestimmten Waren 

Nämlichkeitskontrollen und 

Warenuntersuchungen an 

Kontrollstellen durchgeführt sowie 

Dokumentenprüfungen in 

Entfernung von Grenzkontrollstellen 

durchgeführt werden können 

Richtlinie 2004/103/EG der Kommission vom 

7. Oktober 2004 zur Regelung der 

Nämlichkeitskontrollen und 

Gesundheitsuntersuchungen von in Anhang V Teil B 

der Richtlinie 2000/29/EG des Rates genannten 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen 

Gegenständen, die an einem anderen Ort als dem Ort 

des Eingangs in das Gebiet der Gemeinschaft oder an 

einem nahe gelegenen Ort durchgeführt werden 

können 
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Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1014 der Kommission vom 

12. Juni 2019 mit detaillierten 

Bestimmungen betreffend die 

Mindestanforderungen an 

Grenzkontrollstellen, einschließlich 

Kontrollzentren, und das Format, die 

Kategorien und die Abkürzungen, 

die bei der Auflistung der 

Grenzkontrollstellen und der 

Kontrollstellen zu verwenden sind 

Richtlinie 98/22/EG der Kommission vom 15. April 

1998 mit Mindestanforderungen für die 

Durchführung von Pflanzengesundheitskontrollen 

von aus Drittländern eingeführten Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen in 

der Gemeinschaft an anderen Kontrollstellen als 

denen des Bestimmungsorts 

Verordnung (EU) Nr. 283/2013 der 

Kommission vom 1. März 2013 zur 

Festlegung der Datenanforderungen 

für Wirkstoffe gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates über das Inverkehrbringen von 

Pflanzenschutzmitteln 

Verordnung (EU) Nr. 544/2011 der Kommission vom 

10. Juni 2011 zur Durchführung der Verordnung 

(EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Datenanforderungen 

für Wirkstoffe 

Durchführungsverordnung (EU) 

2020/1740 der Kommission vom 

20. November 2020 zur Festlegung 

der notwendigen Bestimmungen für 

das Erneuerungsverfahren für 

Wirkstoffe gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 1107/2009 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates und zur Aufhebung der 

Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 844/2012 der Kommission 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der 

Kommission vom 18. September 2012 zur Festlegung 

der notwendigen Bestimmungen für das 

Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 

von Pflanzenschutzmitteln 

Durchführungsrichtlinie 2014/97/EU 

der Kommission vom 15. Oktober 

2014 zur Durchführung der 

Richtlinie 2008/90/EG des Rates 

hinsichtlich der Registrierung von 

Versorgern und der Eintragung von 

Sorten sowie des gemeinsamen 

Sortenverzeichnisses 

Richtlinie 93/79/EWG der Kommission vom 

21. September 1993 mit zusätzlichen 

Durchführungsbestimmungen für die von den 

Versorgern gemäß der Richtlinie 92/34/EWG des 

Rates geführten Sortenlisten von 

Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten zur 

Fruchterzeugung 

Delegierte Verordnung (EU) 

2019/829 der Kommission vom 

14. März 2019 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates über Maßnahmen zum Schutz 

vor Pflanzenschädlingen zwecks 

Ermächtigung der Mitgliedstaaten, 

befristete Ausnahmen für amtliche 

Tests, für wissenschaftliche Zwecke 

oder für Bildungszwecke, Versuche, 

Sortenauslese bzw. 

Richtlinie 2008/61/EG der Kommission vom 17. Juni 

2008 mit den Bedingungen, unter denen bestimmte 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere 

Gegenstände gemäß den Anhängen I bis V der 

Richtlinie 2000/29/EG des Rates zu Versuchs-, 

Forschungs- und Züchtungszwecken in die 

Gemeinschaft oder bestimmte Schutzgebiete 

derselben eingeführt oder darin verbracht werden 

dürfen 
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Züchtungsvorhaben zuzulassen 

Delegierte Verordnung (EU) 

2022/671 der Kommission vom 

4. Februar 2022 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich besonderer 

Bestimmungen für amtliche 

Kontrollen, die von den zuständigen 

Behörden bei Tieren, Erzeugnissen 

tierischen Ursprungs und 

Zuchtmaterial durchgeführt werden, 

für von der zuständigen Behörde zu 

ergreifende Folgemaßnahmen bei 

Verstößen gegen die 

Identifizierungs- und 

Registrierungsvorschriften für 

Rinder, Schafe und Ziegen oder bei 

Verstößen bei der Durchfuhr 

bestimmter Rinder durch die Union 

und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 494/98 der Kommission 

Verordnung (EG) Nr. 494/98 der Kommission vom 

27. Februar 1998 mit Durchführungsvorschriften zu 

der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates im 

Hinblick auf die Anwendung von 

verwaltungsrechtlichen Mindestsanktionen im 

Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und 

Registrierung von Rindern 

Durchführungsverordnung (EU) 

2021/2285 der Kommission vom 

14. Dezember 2021 zur Änderung 

der Durchführungsverordnung (EU) 

2019/2072 hinsichtlich der 

Auflistung von Schädlingen, 

Verboten und Anforderungen für die 

Einfuhr von Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnissen und anderen 

Gegenständen in die Union und 

deren Verbringung innerhalb der 

Union sowie zur Aufhebung der 

Entscheidungen 98/109/EG und 

2002/757/EG und der 

Durchführungsverordnungen (EU) 

2020/885 und (EU) 2020/1292 

Entscheidung 2002/757/EG der Kommission vom 

19. September 2002 über vorläufige 

Sofortmaßnahmen zur Verhinderung der 

Einschleppung und Ausbreitung von Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. 

in die bzw. in der Gemeinschaft 

Durchführungsverordnung (EU) 

2021/384 der Kommission vom 

3. März 2021 betreffend die 

Eignung von Sortenbezeichnungen 

für landwirtschaftliche 

Pflanzenarten und für Gemüsearten 

und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 637/2009 

Verordnung (EG) Nr. 637/2009 der Kommission vom 

22. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen über 

die Eignung von Sortenbezeichnungen für 

landwirtschaftliche Pflanzenarten und für 

Gemüsearten 

Durchführungsverordnung (EU) 

2020/1770 der Kommission vom 

26. November 2020 über Typen und 

Arten von zum Anpflanzen 

Richtlinie 92/105/EWG der Kommission vom 

3. Dezember 1992 über eine begrenzte 

Vereinheitlichung der bei der Verbringung 

bestimmter Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder 
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bestimmten Pflanzen, für die die 

Anforderung der Angabe des 

Rückverfolgbarkeitscodes in 

Pflanzenpässen gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates und zur Aufhebung der 

Richtlinie 92/105/EWG der 

Kommission nicht gilt 

anderer Gegenstände innerhalb der Gemeinschaft zu 

verwendenden Pflanzenpässe, zur Festlegung des 

Verfahrens für ihre Ausstellung sowie der Kriterien 

und des Verfahrens betreffend Austauschpässe 

 

2. RECHTSAKTE, DIE NICHT LÄNGER IN KRAFT SIND UND ZU STREICHEN SIND 

– Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Mai 2003 über die Veterinärbedingungen für die 

Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und zur 

Änderung der Richtlinie 92/65/EWG des Rates 

– Entscheidung 2006/677/EG der Kommission vom 29. September 2006 

zur Festlegung der Leitlinien, mit denen Kriterien für die Durchführung 

von Audits gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der 

Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der 

Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz festgelegt werden 

– Durchführungsverordnung (EU) Nr. 750/2014 der Kommission vom 

10. Juli 2014 über Maßnahmen zum Schutz vor der Epizootischen Virus-

Diarrhoe in Bezug auf die tierseuchenrechtlichen Anforderungen für die 

Verbringung von Schweinen in die Union 

– Empfehlung 2004/704/EG der Kommission vom 11. Oktober 2004 zur 

Überwachung der natürlichen Belastung von Futtermitteln mit Dioxinen 

und dioxinähnlichen PCB 

– Entscheidung 84/247/EWG der Kommission vom 27. April 1984 zur 

Festlegung der Kriterien für die Anerkennung von Züchtervereinigungen 

und Zuchtorganisationen, die Zuchtbücher für reinrassige Zuchtrinder 

halten oder einrichten 

– Entscheidung 94/360/EG der Kommission vom 20. Mai 1994 betreffend 

die Verringerung der Kontrollhäufigkeit bei bestimmten 

Erzeugnissendungen aus Drittländern gemäß der Richtlinie 90/675/EWG 

des Rates 

– Entscheidung 2007/363/EG der Kommission vom 21. Mai 2007 über 

Leitlinien zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung 

des integrierten mehrjährigen nationalen Kontrollplans gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des 

Rates 

– Durchführungsbeschluss 2012/756/EU der Kommission vom 

5. Dezember 2012 über Maßnahmen zum Schutz der Union gegen die 

Einschleppung und Ausbreitung von Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto  
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– Entscheidung 2007/365/EG der Kommission vom 25. Mai 2007 über 

Dringlichkeitsmaßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die 

Einschleppung und Ausbreitung von Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier) 

– Durchführungsbeschluss 2012/340/EU der Kommission vom 25. Juni 

2012 über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs gemäß 

den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG 

und 2002/57/EG des Rates im Hinblick auf die Feldbesichtigung unter 

amtlicher Überwachung bei Basissaatgut und Zuchtsaatgut der dem 

Basissaatgut vorhergehenden Generationen 

– Entscheidung 2009/109/EG der Kommission vom 9. Februar 2009 zur 

Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs mit bestimmten 

Ausnahmeregelungen für den Verkehr mit Saatgutmischungen, die zur 

Nutzung als Futterpflanzen gemäß der Richtlinie 66/401/EWG des Rates 

bestimmt sind, um festzustellen, ob bestimmte in den 

Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/EG oder 2002/57/EG 

des Rates nicht aufgeführte Arten die Anforderungen für eine Aufnahme 

in Artikel 2 Absatz 1 Abschnitt A der Richtlinie 66/401/EWG erfüllen 

– Entscheidung 2007/433/EG der Kommission vom 18. Juni 2007 über 

vorläufige Dringlichkeitsmaßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft 

gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Gibberella circinata 

Nirenberg & O’Donnell 

– Entscheidung 90/639/EWG der Kommission vom 12. November 1990 

zur Festlegung der Bezeichnungen von Sorten, die aus den in der 

Entscheidung 89/7/EWG der Kommission aufgeführten Gemüsesorten 

entwickelt worden sind 

– Entscheidung 2004/200/EG der Kommission vom 27. Februar 2004 mit 

Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung und 

Ausbreitung des Pepino Mosaic Virus 

– Entscheidung 2006/464/EG der Kommission vom 27. Juni 2006 über 

vorläufige Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die 

Einschleppung und Ausbreitung von Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu 

– Entscheidung 2007/410/EG der Kommission vom 12. Juni 2007 über 

Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung und 

Ausbreitung von Potato spindle tuber viroid 

3. RECHTSAKTE, DIE AUF GEORGIEN NICHT ANWENDBAR SIND UND ZU STREICHEN 

SIND 

Nicht geltender Rechtsakt Begründung 

Verordnung (EG) Nr. 1662/95 der 

Kommission vom 7. Juli 1995 zur 

Festlegung der Modalitäten für die 

Anwendung gemeinschaftlicher 

Beschlussverfahren für die 

Zulassung von Arzneimitteln oder 

Tierarzneimitteln 

Nur für die EU-Mitgliedstaaten relevant 

Delegierte Verordnung (EU) Nur für einige, in der Delegierten Verordnung (EU) 
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2018/772 der Kommission vom 

21. November 2017 zur Ergänzung 

der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates hinsichtlich präventiver 

Gesundheitsmaßnahmen zur 

Kontrolle von Echinococcus-

multilocularis-Infektionen bei 

Hunden und zur Aufhebung der 

Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 1152/2011 der Kommission 

vom 14. Juli 2011 zur Ergänzung 

der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates hinsichtlich präventiver 

Gesundheitsmaßnahmen zur 

Kontrolle von Echinococcus-

multilocularis-Infektionen bei 

Hunden 

2018/772 der Kommission aufgeführte EU-

Mitgliedstaaten relevant 

Entscheidung 2007/843/EG der 

Kommission vom 11. Dezember 

2007 über die Genehmigung von 

Programmen zur Bekämpfung von 

Salmonellen in Gallus-gallus-

Zuchtherden in bestimmten 

Drittländern gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 2160/2003 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates und zur Änderung der 

Entscheidung 2006/696/EG 

hinsichtlich bestimmter, die 

öffentliche Gesundheit betreffender 

Anforderungen bei der Einfuhr von 

Geflügel und Bruteiern 

Die Entscheidung legt Programme zur Bekämpfung von 

Salmonellen in Gallus-gallus-Zuchtherden in 

bestimmten Drittländern fest. Nicht relevant für 

Georgien 

Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der 

Kommission vom 4. März 2005 mit 

Durchführungsbestimmungen zu 

der Verordnung (EG) 

Nr. 1831/2003 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

hinsichtlich der Pflichten und 

Aufgaben des gemeinschaftlichen 

Referenzlaboratoriums in Bezug 

auf Anträge auf Zulassung von 

Futtermittelzusatzstoffen 

Regelt Fragen im Zusammenhang mit dem 

gemeinschaftlichen Referenzlaboratorium, daher für 

Georgien nicht relevant 

Durchführungsverordnung (EU) 

2019/723 der Kommission vom 

2. Mai 2019 mit 

Durchführungsbestimmungen zur 

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Nur für die EU-Mitgliedstaaten relevant 
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Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich des einheitlichen 

Musterformulars, das in den von 

den Mitgliedstaaten vorzulegenden 

Jahresberichten zu verwenden ist 

und zur Aufhebung der 

Entscheidung 2006/778/EG der 

Kommission vom 14. November 

2006 über Mindestanforderungen 

an die Erfassung von Informationen 

bei Kontrollen von Betrieben, in 

denen bestimmte 

landwirtschaftliche Nutztiere 

gehalten werden 

Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 489/2012 der Kommission vom 

8. Juni 2012 zur Festlegung von 

Durchführungsvorschriften für die 

Anwendung von Artikel 16 der 

Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates über den Zusatz von 

Vitaminen, Mineralstoffen sowie 

bestimmten anderen Stoffen zu 

Lebensmitteln 

Nur für die EU-Mitgliedstaaten relevant 

Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. Dezember 2008 

über ein einheitliches 

Zulassungsverfahren für 

Lebensmittelzusatzstoffe, -enzyme 

und -aromen 

Georgien hat 2021 eine Annäherung an die Verordnung 

(EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vorgenommen. Es ist keine Zulassung anderer 

Lebensmittelzusatzstoffe durch Georgien vorgesehen, 

die nicht in den Listen aufgeführt sind. Die georgische 

Regierung hielt es nicht für erforderlich, ein internes 

Ad-hoc-Zulassungsverfahren einzurichten, da sie die 

Zusatzstoffe, die von der EU in die Listen 

aufgenommen werden, aufgrund der dynamischen 

Annäherung automatisch aufnehmen wird. 

Verordnung (EU) Nr. 234/2011 der 

Kommission vom 10. März 2011 

zur Durchführung der Verordnung 

(EG) Nr. 1331/2008 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates über ein einheitliches 

Zulassungsverfahren für 

Lebensmittelzusatzstoffe, -enzyme 

und -aromen 

Verordnung (EU) Nr. 257/2010 der 

Kommission vom 25. März 2010 

zur Aufstellung eines Programms 

zur Neubewertung zugelassener 

Lebensmittelzusatzstoffe gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates über 

Lebensmittelzusatzstoffe 
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Beschluss 2005/463/EG der 

Kommission vom 21. Juni 2005 zur 

Einsetzung einer Netzwerkgruppe 

für den Austausch und die 

Koordinierung von Informationen 

über die Koexistenz gentechnisch 

veränderter, konventioneller und 

ökologischer Kulturen 

Nach georgischem Recht ist es verboten, lebende 

genetisch veränderte Organismen (GVO) für den 

weiteren Anbau in das georgische Hoheitsgebiet 

einzuführen und in Verkehr zu bringen. Also nicht 

relevant für Georgien 

 

Entscheidung 2009/770/EG der 

Kommission vom 13. Oktober 2009 

zur Festlegung der 

Standardformulare für die 

Berichterstattung über die 

Überwachung der absichtlichen 

Freisetzung genetisch veränderter 

Organismen in die Umwelt als 

Produkte oder in Produkten zum 

Zweck des Inverkehrbringens 

gemäß der Richtlinie 2001/18/EG 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates 

Empfehlung 2010/C 200/01 der 

Kommission vom 13. Juli 2010 mit 

Leitlinien für die Entwicklung 

nationaler Koexistenz-Maßnahmen 

zur Vermeidung des 

unbeabsichtigten Vorhandenseins 

von GVO in konventionellen und 

ökologischen Kulturpflanzen 

Entscheidung 2002/812/EG des 

Rates vom 3. Oktober 2002 zur 

Festlegung – gemäß 

Richtlinie 2001/18/EG des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates – des Schemas für die 

Zusammenfassung der 

Anmeldeinformationen zum 

Inverkehrbringen genetisch 

veränderter Organismen als 

Produkte oder in Produkten 

Entscheidung 2003/17/EG des 

Rates vom 16. Dezember 2002 über 

die Gleichstellung von 

Feldbesichtigungen von 

Saatgutvermehrungsbeständen in 

Drittländern und über die 

Gleichstellung von in Drittländern 

erzeugtem Saatgut 

Entscheidung betrifft Gleichstellung von 

Feldbesichtigungen von Saatgutvermehrungsbeständen 

in angegebenen Drittländern und Gleichstellung von in 

angegebenen Drittländern erzeugtem Saatgut. Nicht 

relevant für Georgien 
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2022/0349 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem mit dem 

Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits 

eingesetzten Unterausschuss „Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 

Maßnahmen“ hinsichtlich der Änderung des Anhangs XI-B dieses Abkommens zu 

vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —  

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits (im 

Folgenden „Abkommen“) wurde mit dem Beschluss 2014/494/EU des Rates6 

geschlossen und trat am 1. Juli 2016 in Kraft. 

(2) Nach Artikel 65 des Abkommens kann der Unterausschuss „Gesundheitspolizeiliche 

und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen“ (im Folgenden „SPS-Unterausschuss“) 

Beschlüsse zu allen Fragen im Zusammenhang mit Titel IV (Handel und 

Handelsfragen) Kapitel 4 (Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 

Maßnahmen) einschließlich dessen Umsetzung treffen und ist befugt, Anhang XI-B 

des Abkommens zu überprüfen und zu ändern.  

(3) Der SPS-Unterausschuss hat auf seiner […] Sitzung am […] einen Beschluss über die 

Änderung von Anhang XI-B des Abkommens anzunehmen, der eine Annäherungsliste 

der Rechtsakte der Union in den Bereichen gesundheitspolizeiliche und 

pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen sowie Tierschutz enthält, an die Georgien seine 

Rechtsvorschriften nach Artikel 55 Absatz 1 des Abkommens schrittweise anzunähern 

hat.  

(4) Mit dem Beschluss Nr. 1/20177 des Unterausschusses „Gesundheitspolizeiliche und 

pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen“ EU-Georgien vom 7. März 2017 wurde die in 

Anhang XI-B des Abkommens enthaltene Annäherungsliste endgültig fertiggestellt.  

(5) Georgien hat die Kommission auf sieben jährlichen Sitzungen des SPS-

Unterausschusses über die Fortschritte bei der Annäherung an das Unionsrecht 

unterrichtet. Ebenso hat Georgien der Kommission mitgeteilt, welche Rechtsakte aus 

Anhang XI-B gestrichen werden sollten, da diese Rechtsakte für Georgien nicht 

relevant sind, weil sie nur für die EU-Mitgliedstaaten gelten. 

                                                 
6 ABl. L 261 vom 30.8.2014, S. 1. 
7 ABl. L 98 vom 11.4.2017, S. 22. 
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(6) Seit der Annahme des Beschlusses Nr. 1/2017 des SPS-Unterausschusses vom 7. März 

2017 wurden mehrere Rechtsakte der Union, die in Anhang XI-B des Abkommens 

aufgeführt sind, von der EU aufgehoben, und ein Teil dieser Rechtsakte wurde durch 

neu erlassene Rechtsakte ersetzt. Andere Rechtsakte haben inzwischen ihre 

Rechtswirkung verloren. 

(7) Folglich ist es erforderlich, Anhang XI-B des Abkommens zu ändern, um der 

Entwicklung des in diesem Anhang aufgeführten Besitzstands der Union Rechnung zu 

tragen, und den Anhang zu ersetzen.  

(8) Es ist daher angezeigt, den Standpunkt festzulegen, der im Namen der Union im SPS-

Unterausschuss im Hinblick auf die Änderung des Anhangs XI-B des Abkommens zu 

vertreten ist — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union in der […] Sitzung des mit Artikel 65 des 

Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits 

eingesetzten Unterausschusses „Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 

Maßnahmen“ im Hinblick auf die Änderung des Anhangs XI-B des Abkommens zu vertreten 

ist, entspricht dem Beschlussentwurf des Unterausschusses „Gesundheitspolizeiliche und 

pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen“, der dem vorliegenden Beschluss als Anhang 

beigefügt ist. 

Geringfügige technische Änderungen des Wortlauts des diesem Beschluss als Anhang 

beigefügten Beschlussentwurfs, die die Erreichung des Ziels der genannten Änderungen nicht 

gefährden, können von den Vertretern der Union im Unterausschuss „Gesundheitspolizeiliche 

und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen“ ohne weiteren Beschluss des Rates vereinbart 

werden. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 


	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	2.1. Verfahrensrechtliche Grundlage
	2.1.1. Grundsätze
	2.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall

	2.2. Materielle Rechtsgrundlage
	2.2.1. Grundsätze
	2.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall

	2.3. Schlussfolgerung

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND FOLGENABSCHÄTZUNG
	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN

		2022-11-07T09:33:34+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



